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Rechtssatz

Es obliegt demjenigen, der einen im Grunde des § 68 Abs. 1 AVG ergangenen Bescheid bekämpft, konkret aufzuzeigen,

inwiefern sich das den Gegenstand seines neuen Antrages bildende Vorhaben in Umständen von rechtlich erheblicher

Bedeutung von jenem unterscheidet, das Gegenstand der rechtskräftigen Entscheidung warEs obliegt demjenigen, der

einen im Grunde des Paragraph 68, Absatz eins, AVG ergangenen Bescheid bekämpft, konkret aufzuzeigen, inwiefern

sich das den Gegenstand seines neuen Antrages bildende Vorhaben in Umständen von rechtlich erheblicher

Bedeutung von jenem unterscheidet, das Gegenstand der rechtskräftigen Entscheidung war
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